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Abkürzungsverzeichnis 

 

a. F. Alte Fassung 

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

CRR 

EWB 

Capital Requirements Regulation 

Einzelwertberichtigung 

GuV Gewinn- und Verlustrechnung 

HGB Handelsgesetzbuch 

Instituts-
VergV 

Instituts-Vergütungsverordnung 

k. A. keine Angabe (ohne Relevanz) 

KSA Kreditrisiko-Standardansatz 

KWG Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz) 

MaRisk 

PWB 

Mindestanforderungen an das Risikomanagement der Kreditinstitute 

Pauschalwertberichtigung 

SolvV Solvabilitätsverordnung 
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1  Allgemeine Informationen 

1.1 Einleitung und allgemeine Hinweise 

Seit der Überarbeitung der aufsichtsrechtlichen Regelungen zur angemessenen Eigenkapitalausstat-

tung international tätiger Banken durch den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im Jahr 2004 be-

steht das Grundkonzept aus drei sich ergänzenden Säulen. Die dritte Säule ergänzt die quantitativen 

Vorgaben der ersten Säule (insbesondere Mindestkapitalanforderungen) und das interne Risikoma-

nagement sowie Überprüfungsverfahren der Bankenaufsicht (zweite Säule). Mit der dritten Säule ver-

folgt die Aufsicht das Ziel, die Marktdisziplin zu erhöhen, indem Marktteilnehmern umfassende Infor-

mationen zum Risikoprofil eines Instituts zugänglich gemacht werden.  

In Deutschland wurden die erweiterten Offenlegungsanforderungen der dritten Säule zum 1. Januar 

2007 mit dem neuen § 26a KWG und der Einführung der Solvabilitätsverordnung (SolvV) in nationales 

Recht umgesetzt. Seit dem 1. Januar 2014 gelten in der gesamten Europäischen Union die Offenle-

gungsanforderungen der Capital Requirements Regulation (CRR), die die bisherigen SolvV-Vorgaben 

ablösen. Die bislang in § 7 InstitutsVergV a. F. geregelte Offenlegung von Informationen zur Vergü-

tungspolitik findet sich nun ebenfalls in der CRR wieder. Als im Sinne des § 17 der InstitutsVergV nicht 

als bedeutend einzustufendes Institut besteht für die Stadtsparkasse Völklingen gemäß Artikel 450 

(2) CRR keine Verpflichtung, Angaben zur Vergütungspolitik öffentlich zugänglich zu machen. 

Die im Bericht enthaltenen quantitativen Angaben entsprechen grundsätzlich dem Stand des Melde-

stichtags zum Ultimo Dezember des Berichtsjahres. Davon abweichend erfolgen die Angaben zu spe-

zifischen Kreditrisikoanpassungen auf Basis des festgestellten Jahresabschlusses. 

1.2 Anwendungsbereich (Art. 431und 436)  

Die nachfolgenden Ausführungen enthalten die Angaben zum Anwendungsbereich der Offenlegung 

gemäß Artikel 431und 436 CRR. 

Die Offenlegung der Stadtsparkasse Völklingen erfolgt auf Einzelinstitutsebene. 

 

1.3 Einschränkungen der Offenlegungspflicht (Art. 432 CRR) 

Folgende Offenlegungsanforderungen der CRR besitzen aktuell keine Relevanz für die Stadtsparkasse 

Völklingen: 

• Art. 438 Buchstabe b) CRR (Keine Kapitalaufschläge gemäß Artikel 104 (1) Buchstabe a) CRD von 

der Aufsicht gefordert.)  

• Art. 440 CRR (Antizyklische Kapitalpuffer sind erst ab dem Jahr 2016 aufzubauen.) 

• Art. 441 CRR (Die Stadtsparkasse Völklingen ist kein global systemrelevantes Institut.) 

• Art. 449 CRR (Verbriefungspositionen sind nicht vorhanden.) 

• Art. 452 (Für die Ermittlung der Kreditrisiken wird nicht der IRB-Ansatz, sondern der KSA zugrunde 

gelegt.) 
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• Art. 453 (Die Sparkasse nutzt im Rahmen der CRR zur Absicherung von Forderungen derzeit aus-

schließlich Grundpfandrechte als Instrument zur Minimierung der mit dem Kreditgeschäft verbun-

denen Risiken. Die privilegierten Grundpfandrechte werden im KSA als eigenständige Forderungs-

klasse berücksichtigt und daher nicht als Kreditrisikominderungstechnik nach CRR behandelt.)  

• Art. 454 (Die Stadtsparkasse Völklingen verwendet keinen fortgeschrittenen Messansatz für opera-

tionelle Risiken.) 

• Art. 455 (Die Stadtsparkasse Völklingen verwendet kein internes Modell für das Marktrisiko.) 

1.4 Medium der Offenlegung (Art. 434 CRR) 

Die offen zu legenden Informationen gemäß Artikel 434 CRR sind auf der Homepage der Stadtspar-

kasse Völklingen (www.stadtsparkasse-voelklingen.de) veröffentlicht. Der Offenlegungsbericht bleibt 

bis zur Veröffentlichung des folgenden Offenlegungsberichtes auf der Homepage der Stadtsparkasse 

Völklingen jederzeit zugänglich. Der elektronische Zugang zum Offenlegungsbericht ist ohne nament-

liche Registrierung möglich. 

Ein Teil der gemäß CRR offenzulegenden Informationen findet sich im Geschäftsbericht der Stadt-

sparkasse Völklingen. In diesen Fällen enthält der Offenlegungsbericht gemäß Artikel 

434 (1) Satz 3 CRR einen Hinweis auf die Veröffentlichung der Informationen im Geschäftsbericht. 

Der Geschäftsbericht ist ebenfalls auf der Homepage der Sparkasse veröffentlicht. 

1.5 Häufigkeit der Offenlegung (Art. 433 CRR) 

Gemäß Artikel 433 CRR müssen die nach Teil 8 CRR (Artikel 431 bis 455) erforderlichen Angaben min-

destens einmal jährlich offen gelegt werden.  

Die Stadtsparkasse Völklingen hat anhand der in Artikel 433 Satz 3 CRR dargelegten Merkmale ge-

prüft, ob die Offenlegung mehr als einmal jährlich ganz oder teilweise zu erfolgen hat. Die Prüfung der 

Stadtsparkasse Völklingen hat ergeben, dass eine jährliche Offenlegung ausreichend ist. 
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2 Risikomanagement (Art. 435 CRR) 

2.1 Angaben zum Risikomanagement und zum Risikoprofil (Art. 435 (1) CRR) 

Angemessenheit der Risikomanagementverfahren und kurze Risikoerklärung 

Der Vorstand erklärt gemäß Art. 435 (1) Buchstabe e) CRR, dass die eingerichteten Risikomanage-

mentverfahren den gängigen Standards entsprechen und dem Risikoprofil und der Risikostrategie 

der Sparkasse angemessen sind. Der vom Vorstand genehmigte Lagebericht enthält unter Gliede-

rungspunkt 5 den Risikobericht. Dieser beschreibt das Risikoprofil der Sparkasse und enthält wichtige 

Kennzahlen und Angaben zum Risikomanagement. Der Risikobericht stellt die Risikoerklärung nach 

Art. 435 (1) Buchstabe f) CRR dar.  

2.2 Angaben zur Unternehmensführung (Art. 435 (2) CRR) 

Informationen zu Mandaten des Leitungsorgans 

 Anzahl der Leitungs-

funktionen 

Anzahl der Aufsichts-

funktionen 

Ordentliche Mitglieder des Vorstands 0 1 

Ordentliche Mitglieder des Verwaltungsrats 0 0 

Tabelle: Anzahl der von Mitgliedern des Leitungsorgans bekleideten Leitungs- und Aufsichts-

funktionen zum 31. Dezember 2015 (Art. 435 (2) Buchstabe a) CRR) 

In den Angaben sind die Mandate aufgeführt, für deren Wahrnehmung gemäß §§ 25c und 25d KWG 

Beschränkungen bestehen. Die jeweiligen Leitungs- und Aufsichtsfunktionen im eigenen Institut sind 

nicht mitgezählt. 

Auswahl- und Diversitätsstrategie für die Mitglieder des Leitungsorgans (Art. 435 (2) Buchstaben 

b) und c) CRR) 

Die Regelungen für die Auswahl der Mitglieder des Vorstands sowie des Verwaltungsrats sind - neben 

den gesetzlichen Regelungen im KWG und im Saarländischen Sparkassengesetz - in der Satzung der 

Sparkasse enthalten. 

Die Vertretungskörperschaft des Trägers bestellt die Mitglieder des Vorstandes nach Anhörung des 

Verwaltungsrats auf die Dauer von sechs Jahren. Die Bestellung bedarf der Genehmigung der Spar-

kassenaufsichtsbehörde. Der Verwaltungsrat kann die Amtszeit der Vorstandsmitglieder um jeweils 

sechs Jahre verlängern. Er beschließt frühestens ein Jahr und spätestens acht Monate vor Ablauf der 

Amtszeit über die Verlängerung oder Nichtverlängerung. Der Beschluss bedarf der Zustimmung der 

Vertretungskörperschaft des Trägers. Die Vertretungskörperschaft hat innerhalb von zwei Monaten 

nach dem Beschluss des Verwaltungsrats die Zustimmung oder Ablehnung der Zustimmung zu be-

schließen. 

Die Vertretungskörperschaft des Trägers hat die Bestellung eines Vorstandsmitglieds zu widerrufen, 

wenn sich ergibt, dass die Eignung bei der Bestellung nicht gegeben war oder später weggefallen ist. 

Vor dem Widerruf ist der Verwaltungsrat zu hören. Der Widerruf bedarf der Genehmigung der Spar-
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kassenaufsichtsbehörde. Diese kann an Stelle der Vertretungskörperschaft unter den genannten 

Voraussetzungen die Bestellung eines Mitglieds des Vorstandes widerrufen, wenn die Vertretungs-

körperschaft einer dahingehenden Aufforderung innerhalb eines Monats nicht nachkommt. 

Die Mitglieder des Vorstandes sind Angestellte der Sparkasse. Über den Inhalt der Dienstverträge 

beschließt der Verwaltungsrat auf der Grundlage von Empfehlungen des Sparkassenverbandes Saar. 

Bei der Neubesetzung des Vorstands achtet der Verwaltungsrat darauf, dass die Kenntnisse, Fähig-

keiten und Erfahrungen der Mitglieder des Vorstands ausgewogen sind.  

Dabei wird insbesondere Wert auf die persönliche Zuverlässigkeit sowie die fachliche Eignung gelegt. 

Die fachliche Eignung setzt voraus, dass in ausreichendem Maß theoretische (z. B.  Lehrinstitut, Ver-

bandsprüferausbildung,  Fachlehrgang)  und praktische (z. B. Kreditentscheidungskompetenz,  eigen-

verantwortliche Mitwirkung Gesamtbanksteuerung) Kenntnisse in den betreffenden Geschäften sowie 

Leitungserfahrung vorhanden ist. Die Vorgaben des BaFin-Merkblatts für die Prüfung der fachlichen 

Eignung und Zuverlässigkeit von Geschäftsleitern werden beachtet. Die Mitglieder des Vorstands 

verfügen über eine langjährige Berufserfahrung sowie umfangreiche Fachkenntnisse und Fähigkeiten 

in der Kreditwirtschaft. 

Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Sparkasse werden im Wesentlichen durch den Träger der 

Sparkasse entsandt. Daneben werden weitere Mitglieder des Verwaltungsrats (Bedienstetenvertreter) 

auf der Grundlage des  Saarländischen Sparkassengesetzes durch die Arbeitnehmer gewählt. Die 

Mitglieder des Verwaltungsrats sind ehrenamtlich tätig. Vorsitzender des Verwaltungsrats ist  der 

Oberbürgermeister der Stadt Völklingen.  Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben Schulungen an 

der Sparkassenakademie besucht bzw. verfügen über langjährige Berufserfahrung als Mitarbeiter der 

Sparkasse, so dass ausreichende Kenntnisse und Sachverstand für die Tätigkeit im Verwaltungsrat 

der Sparkasse vorhanden sind. Die Vorgaben des BaFin-Merkblatts zur Kontrolle der Mitglieder von 

Verwaltungs- und Aufsichtsorganen werden beachtet. Aufgrund dieser sparkassenrechtlichen Gege-

benheiten ist die Festlegung und Umsetzung einer eigenständigen Diversitätsstrategie für den Ver-

waltungsrat nicht notwendig. 

Angaben zum Risikoausschuss (Art. 435 (2) Buchstabe d) CRR) 

Aus Proportionalitätsgründen wurde kein separater Risikoausschuss gebildet. Die entsprechenden 

Aufgaben werden durch den gesamten Verwaltungsrat wahrgenommen. 

 

Informationsfluss an das Leitungsorgan bei Fragen des Risikos (Art. 435 (2) Buchstabe e) CRR) 

Die Informationen zur Risikoberichterstattung an den Vorstand sowie den Verwaltungsrat sind im 

Lagebericht nach § 289 HGB unter Gliederungspunkt 5.2.5 offengelegt. 
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3 Eigenmittel (Art. 437 CRR) 

3.1 Eigenkapitalüberleitungsrechnung  

(Angaben gemäß Art. 437 (1) Buchstabe a) CRR i. V. m. Anhang I der Durchführungsverordnung 

(EU) Nr. 1423/2013) 

Die in der CRR geforderte vollständige Abstimmung der aufsichtsrechtlichen Kapitalposten mit den 

relevanten Bilanzposten ist in der folgenden Tabelle dargestellt: 

Handelsbilanz zum 31.12.2015 Überleitung Eigenmittel zum Meldestichtag 

31.12.2015 

Passivposition Bilanzwert Hartes 

Kernkapital 

Zusätzliches 

Kernkapital 

Ergänzungs-

kapital 

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

11. Fonds für allgemeine 

Bankrisiken 
10.000 -400 1) 9.600 

 
 

12. Eigenkapital       

 c) Gewinnrücklagen       

   ca) Sicherheitsrücklage 19.751  2) 19.751   

 d) Bilanzgewinn 476 -476 3)    

Sonstige Überleitungskorrekturen    

 Allgemeine Kreditrisikoanpassungen (Art. 62 CRR)   1.000 

 Unternehmen der Finanzbranche (Art. 66 CRR)    

 Immaterielle Vermögensgegenstände (Art. 36 CRR) 0   

 Übergangsvorschriften (Art. 476 bis 478, 481 CRR)    

 29.351 0 1.000 

Tabelle: Eigenkapital-Überleitungsrechnung 

1) Abzug der Zuführung wegen Anrechnung als Eigenmittel nach Feststellung der Bilanz im Folgejahr (Artikel 26 (1) Buchst. f) CRR) 

2) Artikel 26 Abs. 1 Buchst. c) CRR 

3) Gewinnzuführung erst nach Feststellung des Jahresergebnisses durch den Verwaltungsrat 

Die Daten entstammen den Bilanzpositionen des geprüften Jahresabschlusses 2015 sowie den auf-

sichtsrechtlichen Meldungen zu den Eigenmitteln per 31.12.2015. 
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3.2 Hauptmerkmale sowie vollständige Bedingungen der begebenen Kapitalinstru-
mente  

(Angaben gemäß Art. 437 (1) Buchstaben b) und c) CRR i. V. m. Anhang II der Durchführungsver-

ordnung (EU) Nr. 1423/2013) 

Die Stadtsparkasse Völklingen hat keine i. S. der CRR bzw. von Altbestandsregelungen anerkennungs-

fähigen Kapitalinstrumente begeben. 

 

3.3 Art und Beträge der Eigenmittelelemente  

(Angaben gemäß Artikel 437 (1) Buchstaben d) und e) CRR i. V. m. Anhang VI der Durchführungs-

verordnung (EU) Nr. 1423/2013) 

Eine detaillierte Aufstellung der Eigenmittelelemente ist dem Anhang 1 zum Offenlegungsbericht zu 

entnehmen. 

Art. 437 (1) Buchstabe f) CRR findet keine Anwendung. 

 

3.4 Überschreitungsbeträge gemäß Artikel 492 (2) CRR  

Die folgende Abbildung stellt dar, in welchem Ausmaß die Höhe des harten Kernkapitals und des 

Kernkapitals zum 31.12.2015 die Mindesteigenmittelanforderungen übersteigt. 

 Mindestquote 

(gemäß Artikel 465 CRR i. V. m. 

Artikel 92 CRR) 

Ausmaß der Überschreitung 

 

Hartes Kernkapital 4,50% 7,72% 

Kernkapital 6,00% 6,22% 

Tabelle: Ausmaß der Überschreitung der Mindesteigenmittelanforderungen 
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4 Eigenmittelanforderungen (Art. 438 CRR) 

Qualitative Angaben (Art. 438 Buchstabe a) CRR) 

Die Angaben zur Angemessenheit der Eigenmittel finden sich im Lagebericht nach § 289 HGB unter 

dem Punkt 2.3 und dem Punkt 5.1 wieder. Der Lagebericht wurde vom Vorstand genehmigt und ist auf 

der Homepage der Sparkasse im Geschäftsbericht veröffentlicht. Art. 438 (1) Buchstabe b) CRR besitzt 

für die Stadtsparkasse Völklingen keine Relevanz.  

Die Unterlegung des Adressenausfallrisikos erfolgt nach der Methodik des Kreditrisikostandardan-

satzes. Für sämtliche Marktrisiken werden die aufsichtsrechtlichen Standardmethoden angewendet. 

Der Unterlegungsbetrag für das operationelle Risiko wird nach dem Basisindikatoransatz ermittelt. 

Quantitative Angaben (Art. 438 Buchstaben c) bis f) CRR) 

 

  
Betrag per 31.12.2015 

TEUR 

Kreditrisiko 

Standardansatz 16.978 

Institute 179 

Unternehmen 7.857 

Mengengeschäft 1.140 

Durch Immobilien besicherte Positionen 2.493 

Ausgefallene Positionen 459 

Mit besonders hohen Risiken verbundene Positionen 0 

Investmentfonds (OGA-Fonds) 4.204 

Beteiligungspositionen 457 

Sonstige Posten 189 

Fremdwährungsrisiko 

Netto-Fremdwährungsposition 791 

CVA-Risiko 

CVA-Risiko 10 

Operationelle Risiken 

Basisindikatoransatz 1.429 

Tabelle: Eigenmittelanforderungen nach Risikoarten und Risikopositionsklassen 
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5 Kreditrisikoanpassungen (Art. 442 CRR) 

5.1 Angaben zur Struktur des Kreditportfolios 

(Angaben gemäß Art. 442 Buchstaben c) bis f) CRR) 

Gesamtbetrag der Risikopositionen 

Die Ermittlung des Gesamtbetrags der Risikopositionen erfolgt nach aufsichtlichen Vorgaben. Die 

bilanziellen und außerbilanziellen Geschäfte werden jeweils mit ihren Buchwerten (nach Abzug der 

Risikovorsorge) gemäß Artikel 111 CRR ausgewiesen, die derivativen Instrumente mit ihren Kre-

ditäquivalenzbeträgen. 

Der Gesamtbetrag der Risikopositionen zum Meldestichtag beläuft sich auf 405,6 Mio. Euro. Er setzt 

sich aus sämtlichen bilanziellen und außerbilanziellen Geschäften mit einem Adressenausfallrisiko 

gemäß Artikel 112 CRR zusammen. Beteiligungen sind in den Übersichten nicht enthalten, da hierfür 

eigene Offenlegungsvorschriften bestehen (Art. 447 CRR).  

Die nachfolgende Übersicht enthält den Gesamtbetrag der Risikopositionen aufgeschlüsselt nach 

den für den KSA vorgegebenen Risikopositionsklassen. Die Aufschlüsselung des Gesamtbetrags der 

Risikopositionen ist in Jahresdurchschnittswerten angegeben. 

Jahresdurchschnittsbetrag der Risikopositionen TEUR 

Zentralstaaten oder Zentralbanken 2.822 

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 40.994 

Multilaterale Entwicklungsbanken 2.974 

Institute 17.130 

Unternehmen 122.858 

Mengengeschäft 32.418 

Durch Immobilien besicherte Positionen 88.343 

Ausgefallene Positionen 5.029 

Investmentfonds (OGA-Fonds) 73.462 

Sonstige Posten 6.245 

Gesamt 392.275 

Tabelle: Gesamtbetrag der Risikopositionen nach Risikopositionsklassen 
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Die folgenden Tabellen enthalten wieder Stichtagswerte. 

Geografische Verteilung der Risikopositionen 

Die Zuordnung der Risikopositionen zu den geografischen Gebieten (Art. 442 Buchstabe d) CRR) er-

folgt anhand des Landes, dem die wirtschaftlichen Risiken der an den Kreditnehmer gewährten Kredi-

te zuzuordnen sind. Die geografische Verteilung des Portfolios spiegelt die mit der regionalen Aus-

richtung der Sparkasse einhergehende Konzentration auf den Heimatmarkt wider. 

31.12.2015 

TEUR 

Deutschland EWR Sonstige 

Zentralstaaten oder Zentralbanken 3.750 0 0 

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 48.386 0 0 

Multilaterale Entwicklungsbanken 0 2.974 0 

Institute 19.802 0 0 

Unternehmen 93.811 13.875 5.136 

Mengengeschäft 32.360 813 35 

Durch Immobilien besicherte Positionen 95.405 420 0 

Ausgefallene Positionen 4.531 245 0 

Mit besonders hohen Risiken verbundene Posi-

tionen 
0 0 0 

Investmentfonds (OGA-Fonds) 63.087 14.817 0 

Sonstige Posten 6.161 0 0 

Gesamt 367.293 33.144 5.171 

Tabelle: Risikopositionen nach geografischen Gebieten 

 

Aufschlüsselung der Risikopositionen nach Hauptbranchen 

Die Sparkasse ordnet jedem Kunden eine Branche nach der Systematik der Wirtschaftszweige zu. 

Diese Branchen werden gruppiert und zu Hauptbranchen zusammengefasst offengelegt (Art. 442 

Buchstabe e) CRR). 
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Tabelle: Risikoposition  nach Branchen 
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Zentral-
staaten oder 
Zentralban-
ken 

    3.750                         

Regionale 
 oder lokale  
Gebiets- 
körper-
schaften 

    48.174                     212   

Öffentliche 
Stellen 

                              

Multilaterale  

2.974                             Entwick- 
lungs- 
banken 

Institute 13.302                           6.500 

Unternehmen       16.647 502 11.114 15.620 8.185 7.705 2.824 15.577 2.452 31.816 380   

  Davon: KMU           2.503 524 7.683 3.978 312 0 2.452 7.755     

Mengen- 
geschäft 

      25.876 13 110 448 961 1.892 142 280 655 2.770 61   

  Davon: KMU         13 110 448 961 1.892 142 280 655 2.770 61   

Durch  
Immobilien 
besicherte 
Positionen 

      62.466     899 2.917 2.596 306 166 22.265 4.210     

  Davon: KMU             899 2.917 2.596 306 166 22.265 4.210     

Ausgefallene  
      2.183     163 462 1.075 361 33   499     

Positionen 

OGA   77.904                           

Sonstige 
Posten 

                            6.161 

Gesamt 16.276 77.904 51.924 107.172 515 11.224 17.130 12.525 13.268 3.633 16.056 25.372 39.295 653 12.661 
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Aufschlüsselung der Risikopositionen nach Restlaufzeiten 

Bei den Restlaufzeiten (Offenlegung gemäß Art. 442 Buchstabe f) CRR) handelt es sich um vertragli-

che Restlaufzeiten.  

31.12.2015 

TEUR 
Tägl.fällig < 1 Jahr 

1 Jahr bis 

5 Jahre 
> 5 Jahre 

Unbe- 

stimmt 

Zentralstaaten oder Zentral-

banken 
3.750 0  0   0   

0  

Regionale oder lokale Gebietskör-

perschaften 
6.719 10.000 9.292 22.375 

0  

Öffentliche Stellen 0  0  0  0  0  

Multilaterale Entwicklungsbanken 0  0  2.974 0   0  

Internationale Organisationen 0  0  0  0  0  

Institute 6.401 6.500 6.705 196 0  

Unternehmen 3.796 5.247 68.570 35.209 0  

Mengengeschäft 14.971 339 4.407 13.491 0  

Durch Immobilien besicherte Posi-

tionen 
2.531 1.189 8.276 83.829 

0  

Ausgefallene Positionen 630 34 655 3.457 0  

Mit besonders hohen Risiken ver-

bundene Positionen 

0  0  0  0  0  

Positionen in Form von gedeckten 

Schuldverschreibungen 

0  0  0  0  0  

Institute und Unternehmen mit 

kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 

0  0  0  0  0  

Investmentfonds (OGA-Fonds) 0  0  0  0  77.904 

Sonstige Posten 3.928 0  0  0  2.233 

Gesamt 42.726 23.309 100.879 158.557 80.137 

Tabelle: Risikopositionen nach Restlaufzeiten 
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5.2 Angaben zu überfälligen sowie notleidenden Positionen und zur Risikovorsorge 

(Angaben gemäß Art. 442 Buchstaben a) und b) sowie g) bis i) CRR) 

Definition überfälliger und notleidender Forderungen 

Für die Sparkasse gilt ein Engagement ab dem ersten Tag einer Limitüberschreitung als „überzogen“.  

Eine Forderung gilt als „überfällig“, wenn Verbindlichkeiten eines Schuldners mehr als 90 aufeinander 

folgende Tage in Verzug sind. Dieser Verzug wird bei der Sparkasse nach Artikel 178 CRR für alle Risi-

kopositionsklassen kreditnehmerbezogen ermittelt. 

Die Einstufung von Forderungen als „notleidend“ orientiert sich an den Kriterien zur Bildung von Risi-

kovorsorge. 

Ansätze und Methoden zur Bestimmung der Risikovorsorge 

Die Sparkasse verfügt über Steuerungsinstrumente, um frühzeitig Adressenausfallrisiken bei Kredi-

tengagements zu erkennen, diese zu steuern und zu bewerten sowie im Jahresabschluss durch Risi-

kovorsorge (Einzelwertberichtigungen, Rückstellungen) abzuschirmen. 

Hinsichtlich der handelsrechtlichen Bewertung verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang zum 

Jahresabschluss vom 31. Dezember 2015.  

Die Kreditengagements werden regelmäßig dahingehend überprüft, ob Risikovorsorgebedarf, d. h. 

Bedarf an spezifischen Kreditrisikoanpassungen, besteht. Eine außerordentliche Überprüfung erfolgt, 

wenn der Sparkasse Informationen vorliegen, die auf eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Ver-

hältnisse hinweisen. Die Höhe der im Einzelfall zu bildenden spezifischen Kreditrisikoanpassungen 

orientiert sich zum einen an der Wahrscheinlichkeit, mit der der Kreditnehmer seinen vertraglichen 

Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Basis hierfür ist die Beurteilung der wirtschaftlichen 

Verhältnisse und das Zahlungsverhalten des Kunden. Darüber hinaus erfolgt eine Bewertung der Si-

cherheiten mit ihren wahrscheinlichen Realisationswerten, um einschätzen zu können, welche Erlöse 

nach Eintritt von Leistungsstörungen noch zu erwarten sind.  

Die Wertberichtigungen und Direktabschreibungen werden kompetenzgerecht entschieden. Es er-

folgt eine regelmäßige Überprüfung der Angemessenheit und ggf. daraus resultierende Anpassun-

gen. Bei nachhaltiger Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kreditnehmers, die eine 

Kapitaldienstfähigkeit erkennen lassen oder bei einer zweifelsfreien Kreditrückführung aus vorhan-

denen Sicherheiten, erfolgt eine Auflösung der Risikovorsorge. Die Erfassung, Fortschreibung und 

Auflösung der Risikovorsorge erfolgt bei der Sparkasse in einer internen Datenbank. 

Für latente Ausfallrisiken bildet die Sparkasse Pauschalwertberichtigungen. Darüber hinaus bestehen 

allgemeine Kreditrisikoanpassungen in Form von Vorsorgereserven für allgemeine Bankrisiken nach 

§ 340f HGB. 

In den Arbeitsanweisungen sind die Berechnungsweisen sowie die Prozesse zur Genehmigung der 

Risikovorsorge geregelt. 

Notleidende und überfällige Risikopositionen nach Branchen und nach geografischen Gebieten 

Die Nettozuführung zur Risikovorsorge im Kreditgeschäft betrug gemäß festgestelltem Jahresab-

schluss 2015 im Berichtszeitraum 309 Tsd. Euro und setzt sich zusammen aus Zuführungen und Auf-

lösungen. Direkt in die GuV übernommene Direktabschreibungen betrugen im Berichtszeitraum 22 

Tsd. Euro, die Eingänge auf abgeschriebene Forderungen 45 Tsd. EUR. 
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*) Negative Werte: Aufwendungen / Positive Werte: Erträge 

Tabelle: Notleidende und überfällige Risikopositionen nach Branchen 

*) Negative Werte: Aufwendungen / Positive Werte: Erträge 
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Deutschland 3.285 1.803 

 

11 2.914 

EWR 46 46  0 245 

Sonstige  0 0 0 0 

Gesamt 3.331 1.849 280 11 3.159 

Tabelle: Notleidende und überfällige Risikopositionen nach geografischen Gebieten 
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TEUR 

Privatpersonen 1.425 648 

  

0 -50 10 1.347 

Unternehmen und wirtschaftlich 
selbständige Privatpersonen 

1.906 1.201 11 -259 11 1.812 

davon:              

Verarbeitendes Gewerbe 161 161 0 -3 1 144 

Baugewerbe 39 36 0 -36   420 

Handel; Instandhaltung und Re- 
paratur von Kraftfahrzeugen 

277 139 0 -4 2 925 

Verkehr und Lagerei, Nachrich- 
tenübermittlung 

257 101 0 -44 2 165 

Finanz- und Versicherungs- 
dienstleistungen 

0  0 11 0 -2 33 

Grundstücks- u. Wohnungswesen  214 45 0 -48 1   

Sonstiges Dienstleistungsge- 
werbe  

958 719 0 -124 7 125 

Gesamt 3.331 1.849 280 11 -309 21 3.159 
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Entwicklung der Risikovorsorge 

31.12.2015 

TEUR 
Anfangs-

bestand 
Zuführung Auflösung 

Inan-

spruch-

nahme 

Wechsel-

kurs-

bedingte 

und sons-

tige Ver-

änderung 

End-

bestand 

Einzelwert-

berichtigungen 
2.184 399 140 594 0  1.849 

Rückstellungen 17 3 3 6 0  11 

Pauschalwert-

berichtigungen 
230 50 0  0  0  280 

Summe spezifische 

Kreditrisikoanpas-

sungen 

2.431 452 143 600 0 2.140 

Allgemeine Kreditri-

sikoanpassungen  

(als Ergänzungska-

pital angerechnete 

Vorsorgereserven 

nach § 340f HGB) 

1.000         1.000 

Tabelle: Entwicklung der Risikovorsorge 
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6 Inanspruchnahme von ECAI und ECA (Art. 444 CRR) 

Zur Berechnung der regulatorischen Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko verwendet die 

Sparkasse die in der CRR für den KSA vorgegebenen Risikogewichte. Dabei dürfen für die Bestimmung 

der Risikogewichte Bonitätsbeurteilungen externer Ratingagenturen herangezogen werden. Die fol-

gende Übersicht enthält die benannten, aufsichtsrechtlich anerkannten Ratingagenturen (ECAI) sowie 

die Risikopositionsklassen, für welche die Agenturen in Anspruch genommen werden. 

Risikopositionsklasse nach Artikel 112 CRR Benannte Ratingagenturen  

Zentralstaaten oder Zentralbanken Moody's , Standard & Poor's 

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften Moody's , Standard & Poor's 

Öffentliche Stellen Moody's , Standard & Poor's 

Multilaterale Entwicklungsbanken Moody's , Standard & Poor's 

Unternehmen Moody's , Standard & Poor's 

Tabelle: Benannte Ratingagenturen je Risikopositionsklasse 

Eine Benennung von Exportversicherungsagenturen ist nicht erfolgt. 

Die Übertragung der Bonitätsbeurteilung einer Emission auf die Forderung erfolgt auf Basis eines 

systemtechnisch unterstützten Ableitungssystems, das mit den Anforderungen nach Artikel 139 CRR 

übereinstimmt. Grundsätzlich wird so jeder Forderung ein Emissionsrating oder - sofern dieses nicht 

vorhanden ist - ein Emittentenrating übertragen. Falls kein Rating zugeordnet werden kann, wird die 

Forderung wie eine unbeurteilte Risikoposition behandelt. 

Das für die jeweilige Forderung anzuwendende Risikogewicht wird anhand der in der CRR vorgegebe-

nen Bonitätsstufen ermittelt. Die Zuordnung der externen Bonitätsbeurteilungen zu den Bonitätsstu-

fen erfolgt auf Basis der von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA veröffentlichten Stan-

dardzuordnung. 

Für die KSA-Positionsklassen „Institute“ sowie „Institute mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung“ wird 

die Bewertung der Positionen aufgrund der nicht erfolgten Nominierung auf Basis des Ratings des 

Sitzlandes vorgenommen (Art. 121 Absatz 1 CRR). 

Risikopositionswerte nach Risikogewichten  

Der Risikopositionswert bildet die Grundlage für die Bestimmung der Eigenmittelanforderungen für 

das Kreditrisiko.  

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Risikopositionswerte aufgeschlüsselt nach Risikogewichten. Min-

derungseffekte aus Sicherheiten ergeben sich nicht, da keine Kreditrisikominderungstechniken an-

gewendet werden. 
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Risikogewicht in % 

0 10 20 35 50 Risikopositionswert in TEUR  
je Risikopositionsklasse 

Zentralstaaten oder Zentralbanken 3.750  0 0 0 0 

Regionale oder lokale Gebietskör-
perschaften 

41.667 0 0 0 0 

Multilaterale Entwicklungsbanken 2.974 0 0 0 0 

Institute 8.632  0 11.169 0 0 

Unternehmen 1.489 0 2.048 0 9.157 

Mengengeschäft 0 0 0 0 0 

Durch Immobilien besicherte Positi-
onen 

0 0 0 93.874 0 

Ausgefallene Positionen  0 0 0 0 0 

Mit besonders hohen Risiken ver-
bundene Positionen 

0 0 0 0 0 

OGA 7.074 7.977 2.557 1.627 10.362 

Beteiligungspositionen 0 0 0 0 0 

Sonstige Posten 3.794 0 0 0 0 

Gesamt 69.380 7.977 15.774 95.501 19.519 

 

Risikogewicht in % 

70 75 100 150 250 Risikopositionswert in TEUR  
je Risikopositionsklasse 

Zentralstaaten oder Zentralbanken  0 0 0 0 0 

Regionale oder lokale Gebietskör-
perschaften 

 0 0 0 0 0 

Multilaterale Entwicklungsbanken  0 0 0 0 0 

Institute  0 0 0 0 0 

Unternehmen  0 0 95.846  0 0 

Mengengeschäft  0 19.870 0  0 0 

Durch Immobilien besicherte Positi-
onen 

0 0 0  0 0 

Ausgefallene Positionen  0 0 2.724 2.010 0 

Mit besonders hohen Risiken ver-
bundene Positionen 

0 0 0 0 0 

OGA 2.640 16.007 25.489 4.065 0  

Beteiligungspositionen  0 0 5.712 0 2 

Sonstige Posten 0 0 2.366 0 0 

Gesamt 2.640 35.877 132.137 6.075 2 

 Tabelle: Risikopositionswerte  

Für auf den von den Eigenmitteln abgezogenen Wert verweisen wir auf die Eigenmitteltabelle im Anhang. 
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7 Beteiligungen im Anlagebuch (Art. 447 CRR) 

Die von der Stadtsparkasse Völklingen gehaltenen Beteiligungen lassen sich hinsichtlich der Art in 

strategische und operative Beteiligungen einteilen. 

Die Beteiligungen der Sparkasse, sowohl direkte als auch indirekte Beteiligungen, wurden aufgrund 

langfristiger strategischer Überlegungen eingegangen, um den Verbund der Sparkassen-

Finanzgruppe zu stärken und eine Zusammenarbeit mit den einzelnen Institutionen in der Region zu 

ermöglichen. Sie dienen letztlich der Erfüllung des öffentlichen Auftrages durch den Gesetzgeber 

sowie der Förderung des Sparkassenwesens. Eine Gewinnerzielungsabsicht steht somit nicht im Vor-

dergrund. 

Die Sparkasse hält in relativ geringem Umfang auch operative Beteiligungen an regional ansässigen 

Unternehmen zur Wirtschaftsförderung.  

Die hier ausgewiesenen Positionen entsprechen der Zuordnung der Forderungsklasse Beteiligungen 

nach der CRR. Die Bewertung der Beteiligungen in der Rechnungslegung erfolgt nach den Vorschrif-

ten des HGB. 

Die Sparkasse hält ausschließlich nicht börsennotierte Positionen. Der Buchwert und der Zeitwert der 

Beteiligungen entsprechen einander. 

Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von direkten Beteiligungen ergaben sich nicht. 

Latente Neubewertungsreserven aus Beteiligungen wurden nicht ermittelt. 

  

31.12.2015 
Buchwert 

TEUR 

Strategische Beteiligungen 2.898 

Operative Beteiligungen 71 

Gesamt 2.969 

         Tabelle: Wertansätze für Beteiligungspositionen 
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8 Kreditrisikominderungstechniken (Art. 453 CRR) 

Kreditrisikominderungstechniken gemäß Art. 453 CRR werden nicht angewandt. 

Die Sparkasse nutzt zur Absicherung von privaten Immobilienfinanzierungen Grundpfandrechte als 

wesentliches Instrument zur Minimierung der mit dem Kreditgeschäft verbundenen Risiken. Die privi-

legierten Grundpfandrechte werden im KSA nicht als Kreditrisikominderung, sondern als eigenstän-

dige Risikopositionsklasse berücksichtigt und unter Artikel 442 CRR offengelegt. Die Bewertung der 

Grundpfandrechte erfolgt gemäß den Anforderungen des Artikels 125 CRR in Verbindung mit Artikel 

208 CRR. Bei der Ermittlung der Sicherheitenwerte werden die Vorgaben der Beleihungsgrundsätze 

der Stadtsparkasse Völklingen, die sich an Empfehlungen des SV Saar anlehnen, und der Beleihungs-

wertermittlungsverordnung zu Grunde gelegt. 

Darüber hinaus akzeptiert die Stadtsparkasse Völklingen zur Minderung von Kreditrisiken grundsätz-

lich alle banküblichen Sicherheiten.  

Die von uns implementierten Risikosteuerungsprozesse beinhalten im Neugeschäft eine vollständige 

Kreditrisikobeurteilung der besicherten Positionen einschließlich der Überprüfung der rechtlichen 

Wirksamkeit und der juristischen Durchsetzbarkeit der hereingenommenen Sicherheiten sowie eine 

dem Risikogehalt des jeweiligen Geschäfts angemessene regelmäßige Überprüfung. 

Um die laufende juristische Durchsetzbarkeit zu gewährleisten, wird in der Regel mit Standardverträ-

gen gearbeitet.  

Die Bewertung erfolgt entsprechend der jeweils gültigen Beleihungsgrundsätze für die Beleihung von 

Grundstücken, sowie der Beleihungsgrundsätze für andere Kreditsicherheiten. Die banküblichen Vor-

sichtsprinzipien werden beachtet. Die Regelungen zur Hereinnahme und Überprüfung von Kreditsi-

cherheiten sind in den Organisationsrichtlinien dokumentiert. 

Obwohl der Schwerpunkt auf den Grundpfandrechten privater Wohnimmobilien im Stadtgebiet Völ-

klingen liegt, bestehen aufgrund des diversifizierten Portfolios im Kreditbereich derzeit keine Kon-

zentrationsrisiken im Bereich der Sicherungsinstrumente. 

Die Sparkasse nimmt zur Risikodiversifikation an überregionalen Kreditbasket-Transaktionen (Credit 

Linked Notes – Transaktionen) der Sparkassen-Finanzgruppe teil. Eine Berücksichtigung für aufsichts-

rechtliche Zwecke als Sicherungsinstrument erfolgt nicht. 

 

 

 



s  Stadtsparkasse Völklingen  

 

Offenlegungsbericht gemäß CRR  Seite: 22 von 41 

 

9 Marktrisiko (Art. 445 CRR) 

Zur Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen für das Marktrisiko verwendet die Sparkasse die auf-

sichtsrechtlichen Standardverfahren. Eigene interne Modelle i. S. von Art. 363 CRR kommen nicht zur 

Anwendung. 

Für die Bestände in Fremdwährungen ergeben sich Eigenmittelanforderungen in Höhe von 

791 Tsd. Euro.  

Für die Risikoarten Handelsbuch, Abwicklung, Waren und Optionen bestand zum Stichtag keine Unter-

legungspflicht mit Eigenmitteln. 
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10 Zinsrisiko im Anlagebuch (Art. 448 CRR) 

Qualitative Angaben (Art. 448 Buchstabe a) CRR) 

In die Messung des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch sind alle relevanten zinstragenden bezie-

hungsweise zinssensitiven Geschäfte und Positionen einbezogen. 

Der Ermittlung der Zinsänderungsrisiken liegen folgende Annahmen zu Grunde: 

• Bei unbefristeten Einlagen in Form von variabel verzinslichen Produkten erfolgt die Berücksichti-

gung über das Konzept der gleitenden Durchschnitte. 

• Entsprechend der unterschiedlich erwarteten Glattstellungs- bzw. Entscheidungsperioden wird ein 

Value-at-Risk für das Anlagebuch für eine Haltedauer von 90 Tagen berechnet. Das Konfidenzni-

veau beträgt 95%. 

Dabei kommen vermögensorientierte Methoden (Auswirkungen auf den Zinsbuchbarwert) zum Ein-

satz.  

Effekte aus vorzeitigen Kreditrückzahlungen sowie aus Kündigungsverhalten von Anlegern im Produkt 

Zuwachssparen werden bei der Abbildung von Risiken aus impliziten Optionen berücksichtigt. 

Weiterhin werden auf monatlicher bzw. auf vierteljährlicher Basis weitere Extrem-Szenarien gerech-

net, die Zinssensitivitätsanalysen und Stresstests umfassen. 

 

Quantitative Angaben (Art. 448 Buchstabe b) CRR) 

 

Zum 31.12.2015 betrug das mittels historischer Simulation für das Anlagebuch ermittelte Zinsände-
rungsrisiko 2,2 Mio. EUR. 

 

31.12.2015 

 

berechnete Barwertänderung 

Zinsschock + 200 Basispunkte  Zinsschock - 200 Basispunkte  

Mio. EUR - 6,52 +1,77 

Tabelle: Zinsänderungsrisiko 
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11 Gegenparteiausfallrisiko (Art. 439 CRR) 

Qualitative Angaben (Art. 439 Buchstaben a) bis d) CRR) 

Die Sparkasse schließt derivative Finanzgeschäfte zur Steuerung und Begrenzung von Zinsände-

rungsrisiken und Kreditrisiken ab. Auf den Risikobericht im Lagebericht sowie den Anhang wird ver-

wiesen. 

Ein Handel zur Erzielung von Gewinnen aus Preisdifferenzen in diesen Instrumenten wird nicht betrie-

ben. 

Die Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für derivative Positionen erfolgt auf Basis der aufsichts-

rechtlichen Standardverfahren.  

Geschäfte in derivativen Finanzinstrumenten werden grundsätzlich außerbörslich (over the counter – 

OTC) abgeschlossen.  Unsere Kontrahenten sind die SaarLB, die BayernLB sowie die Landesbank Ba-

den-Württemberg. Aufgrund des bestehenden verbundweiten Sicherungssystems verzichtet die 

Sparkasse bei diesen Geschäften auf ein kontrahentenbezogenes Limitsystem sowie auf die Herein-

nahme von Sicherheiten. 

Für die Bilanzierung und Bewertung der derivativen Finanzinstrumente gelten die allgemeinen 

Grundsätze des HGB. Den negativen Zeitwerten bei zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken abge-

schlossenen Zinsswapgeschäften stehen positive Wertveränderungen in den abgesicherten Grund-

geschäften gegenüber. Ein Verpflichtungsüberschuss besteht nicht, so dass die Bildung einer Rück-

stellung nicht erforderlich war. 

Da die Sparkasse weder Aufrechnungsmöglichkeiten nutzt, noch Sicherheiten anrechnet, können die 

Wiederbeschaffungswerte aus dem Anhang des Jahresabschlusses entnommen werden. 

Das gesamte Gegenparteiausfallrisiko beläuft sich zum Stichtag 31.12.2015 auf 226 Tsd. Euro. Die 

Berechnung erfolgt gemäß CRR auf Basis der Marktbewertungsmethode. 

Im Rahmen der Steuerung derivativer Adressenausfallrisikopositionen werden die Risikobeiträge von 

Markt- und Kontrahentenrisiken additiv behandelt. Daher erfolgt keine Betrachtung von Korrelationen 

dieser Risiken.  

Die Sparkasse hat keine Verträge mit ihren Vertragspartnern abgeschlossen, die im Falle einer Ra-

tingverschlechterung der Sparkasse zu Sicherheitennachschüssen bzw. der erstmaligen Stellung von 

Sicherheiten führen könnten. 

Art. 439 Buchstabe i) CRR findet keine Anwendung. 
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12 Operationelles Risiko (Art. 446 CRR) 

Das operationelle Risiko ist die Gefahr von Verlusten, die durch Unangemessenheit oder das Versa-

gen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder aufgrund von externen Ereignissen, ein-

schließlich Rechtsrisiken, eintreten. Diese Begriffsbestimmung schließt die aufsichtsrechtliche Defini-

tion gemäß der CRR ein. 

Die Bestimmung der regulatorischen Eigenkapitalunterlegung für operationelle Risiken basiert auf 

dem Basisindikatoransatz gemäß Art. 315 und 316 CRR. Zum 31.12.2015 betrugen die Eigenkapital-

anforderungen für das operationelle Risiko 1.429 Tsd. €. 

Bezüglich der Steuerung des operationellen Risikos wird auf den Lagebericht verwiesen. 
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13 Belastete und unbelastete Vermögenswerte (Art. 443 CRR) 

Belastete Vermögenswerte sind grundsätzlich bilanzielle und außerbilanzielle Vermögensgegenstän-

de, die bei besicherten Refinanzierungsgeschäften und sonstigen besicherten Verbindlichkeiten als 

Sicherheit eingesetzt werden und die nicht uneingeschränkt genutzt werden können. 

Die Belastung von Vermögenswerten bei der Sparkasse resultiert in erster Linie aus durch Kreditsi-

cherheiten besicherten Refinanzierungen mittels Offenmarktgeschäften über die Deutsche Bundes-

bank. Desweiteren stand sie in Verbindung mit Weiterleitungsdarlehen.  

Von den bilanziellen Vermögenswerten der Sparkasse waren zum Berichtsstichtag 33.039 TEUR be-

lastet. Die Höhe der Belastung ist im Vergleich zum Vorjahr gefallen. Der Rückgang der Belastung ist 

im Wesentlichen auf einen Rückgang von besicherten Refinanzierungsgeschäften zurückzuführen. 

Die Sparkasse hat mit allen Gegenparteien der Geschäfte, aus denen belastete Vermögenswerte re-

sultieren, Besicherungsvereinbarungen abgeschlossen.  

Die auf dem Sicherheitenkonto bei der Deutschen Bundesbank gestellten Sicherheiten werden auf 

einem Pool-Konto gesammelt verwaltet. Eine tatsächliche Nutzung der Sicherheiten erfolgt nur bei 

effektivem Geschäftsabschluss. Die Höhe der als Sicherheiten genutzten Vermögenswerte richtet sich 

nach der Höhe der zu besichernden Verbindlichkeit, wobei die Sicherheiten einem festgelegten Be-

wertungsabschlag unterworfen sind. Die Bewertung dieser Geschäfte erfolgt täglich. 

Im Bereich der Weiterleitungsdarlehen stehen den als Sicherheiten hinterlegten Vermögenswerten 

zweckgebundene spezifische Verbindlichkeiten gegenüber.  

Der Sicherheitennehmer erwirbt bei Sicherheitenübertragungen das unbedingte Sicherungseigen-

tum. Die Wiederverwendung von Sicherheiten wird regelmäßig ausgeschlossen. Bei Verpfändungen 

erwirbt der Sicherheitennehmer ein Pfandrecht und kann nicht frei über die verpfändeten Vermö-

genswerte verfügen. Sicherheiten können mit der Maßgabe einer bestimmten Zweckbestimmung 

hinterlegt werden. Die als Sicherheiten hinterlegten Vermögenswerte können in einem geregelten 

Verfahren ausgetauscht werden, das gilt auch bei Vorliegen einer Wiederverwendungsbefugnis. 

Der Anteil der in den sonstigen Vermögenswerten enthaltenen unbelasteten Vermögensgegenstän-

de, die nach Auffassung der Sparkasse für eine Belastung nicht infrage kommen, beträgt 2,6 Prozent. 

Zum überwiegenden Teil handelt es sich dabei um  Immobilien, technische Anlagen und sonstige 

Anlagegüter. 
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Die nachfolgenden Tabellen stellen die Vermögenswerte und Sicherheiten sowie deren Belastung dar, 

angegeben als Medianwerte auf Basis der vierteljährlichen Meldungen zum Quartalsultimo. 

Medianwerte 2015 

TEUR 

Buchwert der 

belasteten 

Vermögens-

werte 

Beizulegender 

Zeitwert der 

belasteten 

Vermögens-

werte 

Buchwert der 

unbelasteten 

Vermögens-

werte 

Beizulegender 

Zeitwert der 

unbelasteten 

Vermögens-

werte 

Summe Vermögenswerte 33.929  322.311  

  davon Aktieninstrumente     

  davon Schuldtitel   31.144 32.843 

  davon sonstige  

  Vermögenswerte 
  83.638  

Tabelle: Belastete und unbelastete Vermögenswerte 

Zum Stichtag 31.12.2015 hat die Sparkasse keine Wertpapiere als Sicherheiten erhalten.  

Medianwerte 2015 

TEUR 

Beizulegender Zeitwert 

der belasteten erhalte-

nen Sicherheiten bzw. 

ausgegebenen eigenen 

Schuldtitel 

Beizulegender Zeitwert 

der erhaltenen Sicher-

heiten bzw. ausgegebe-

nen eigenen Schuldtitel, 

die zur Belastung infra-

ge kommen 

Erhaltene Sicherheiten 0 0 

  davon Aktieninstrumente 0 0 

  davon Schuldtitel 0 0 

  davon sonstige erhaltene Sicherheiten 0 0 

Andere ausgegebene eigene Schuldtitel als 

eigene Pfandbriefe oder ABS 
0 99 

Tabelle: Erhaltene Sicherheiten 
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Die nachfolgende Übersicht enthält die mit belasteten Vermögenswerten und erhaltenen Sicherhei-

ten verbundenen Verbindlichkeiten (Geschäfte der Passivseite und das Derivategeschäft), die die 

Quellen der Belastung darstellen. 

Medianwerte 2015 

TEUR 

Deckung der Verbind-

lichkeiten, Eventualver-

bindlichkeiten oder aus-

geliehenen  Wertpapiere 

Vermögenswerte,  

erhaltene Sicherheiten 

und andere ausgegebe-

ne eigene Schuldtitel als 

belastete Pfandbriefe 

und ABS 

Buchwert ausgewählter Verbindlichkeiten 27.479 33.929 

Tabelle: Erhaltene Sicherheiten und damit verbundene Verbindlichkeiten 
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14 Verschuldung (Art. 451 CRR) 

Die Verschuldung und die Verschuldungsquote werden für die Zwecke der Offenlegung per 31. De-

zember 2015 gemäß delegierter Verordnung (EU) 2015/62 ermittelt. Dabei wird die Möglichkeit der 

Nicht-Berücksichtigung von Treuhandkrediten nach Art. 429 (11) CRR1 nicht genutzt. 

Der Vorstand wird regelmäßig über die Höhe der Verschuldungsquote informiert. Die Verschuldungs-

quote ist derzeit aufsichtlich noch nicht begrenzt. Daher verzichtet die Sparkasse auf eine entspre-

chende Limitierung. 

Die Verschuldungsquote belief sich zum 31. Dezember 2015 auf 7,58 Prozent (gemäß delegierter Ver-

ordnung (EU) 2015/62). Eine Ermittlung auf dieser Basis ist erstmalig zum 31. Dezember 2015 erfolgt. 

In den Vorjahren erfolgte die Ermittlung auf Basis der CRR. Daher können keine Aussagen über die 

Entwicklung im Berichtsjahr getroffen werden.  

Die nachfolgenden Tabellen erläutern die Zusammensetzung der Verschuldungsquote. Alle Daten 

beziehen sich auf den Stichtag der Offenlegung. 

Zeile 
LRSum   

Anzusetzende Werte 
TEUR 

1 Summe der im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögenswerte  370.006 

2 
Anpassung für Beteiligungen, die zu Bilanzierungszwecken konsoli-
diert werden, die jedoch nicht zum aufsichtlichen Konsolidierungs-
kreis gehören 

 0 

3 

(Anpassung für Treuhandvermögen, das gemäß den geltenden Rech-
nungslegungsvorschriften in der Bilanz ausgewiesen wird, aber von 
der Gesamtrisikopositionsmessgröße gemäß Artikel 429 Absatz 13 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgenommen ist) 

 0 

4 Anpassungen für derivative Finanzinstrumente  226 

5 Anpassungen für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT)  0 

6 
Anpassung für außerbilanzielle Geschäfte (d.h. Umwandlung der au-
ßerbilanziellen Geschäfte in Kreditäquivalenzbeträge) 

 8.444 

EU-6a 
(Anpassung für Risikopositionen aus Intragruppenforderungen, die 
von der Gesamtrisikopositionsmessgröße gemäß Artikel 429 Absatz 7 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgenommen sind) 

 0 

EU-6b 
(Anpassungen für Risikopositionen, die gemäß Artikel 429 Absatz 14 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 von der Gesamtrisikopositions-
messgröße ausgenommen sind) 

 0 

7 Sonstige Anpassungen  8.508 

8 Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote  387.184 

Tabelle: Summarischer Vergleich zwischen Bilanzaktiva und der Gesamtrisikopositionsmessgröße 

(LRSum) 

 

 

                                                                 

1 Gemäß delegierter Verordnung 2015/62 zur Änderung der CRR entspricht dies Art. 429 (13) CRR  
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Zeile 
LRCom  

  

Risikopositionswerte 
der CRR-

Verschuldungsquote 
TEUR 

Bilanzielle Risikopositionen (ausgenommen Derivate und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT)) 

1 
Bilanzwirksame Positionen (ohne Derivate, Wertpapierfinanzierungs-
geschäfte (SFT) und Treuhandvermögen, jedoch einschließlich Si-
cherheiten) 

378.514  

2 (Aktiva, die zur Ermittlung des Kernkapitals abgezogen werden) 0 

3 
Summe der bilanziellen Risikopositionen (ohne Derivate, Wertpa-
pierfinanzierungsgeschäfte (SFT) und Treuhandvermögen) (Summe 
der Zeilen 1 und 2) 

378.514  

Derivative Risikopositionen 

4 
Wiederbeschaffungskosten für alle Derivatgeschäfte (d. h. bereinigt 
um anrechenbare, in bar erhaltene Nachschüsse) 

0  

5 
Aufschläge für den potenziellen künftigen Wiederbeschaffungswert 
in Bezug auf alle Derivatgeschäfte (Marktbewertungsmethode) 

226  

EU-5a Risikopositionswert gemäß Ursprungsrisikomethode 0  

6 
Hinzugerechneter Betrag von gestellten Sicherheiten für Derivatge-
schäfte, wenn diese gemäß den geltenden Rechnungslegungsvor-
schriften von den Bilanzaktiva abgezogen werden 

0  

7 (Abzug bei in bar erhaltenen Nachschüssen in Derivatgeschäften) 0  

8 
(Ausgenommene Risikopositionen aus für Kunden über eine qualifi-
zierte zentrale Gegenpartei (QCCP) abgerechnete Geschäfte) 

0  

9 
Bereinigter effektiver Nominalwert von geschriebenen Kreditderiva-
ten 

0  

10 
(Bereinigte Aufrechnungen des effektiven Nominalwerts und Zu-
schlagsabzüge für ausgestellte Kreditderivate) 

0  

11 Derivative Risikopositionen insgesamt (Summe der Zeilen 4 bis 10) 226  

Risikopositionen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) 

12 
Brutto-Aktiva aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT; ohne 
Anerkennung von Netting), nach Bereinigung um als Verkauf ver-
buchte Geschäfte 

0  

13 
(Aufgerechnete Beträge von Barverbindlichkeiten und -forderungen 
aus Brutto-Aktiva aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT)) 

0  

14 
Aufschlag auf das Gegenparteiausfallrisiko aus Wertpapierfinanzie-
rungsgeschäften (SFT) 

0  

EU-14a 
Ausnahme für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT): Aufschlag 
auf das Gegenparteiausfallrisiko gemäß Artikel 429b Absatz 4 und 
Artikel 222 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

0  

15 Risikopositionen aus als Agent getätigten Geschäften 0  

EU-15a 
(Ausgenommene Risikopositionen aus für Kunden über eine qualifi-
zierte zentrale Gegenpartei (QCCP) abgerechnete Wertpapierfinan-
zierungsgeschäfte (SFT)) 

0  

16 
Risikopositionen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften insge-
samt (Summe der Zeilen 12 bis 15a) 

0  

Andere außerbilanzielle Risikopositionen 

17 Außerbilanzielle Risikopositionen zum Bruttonominalwert 32.580  

18 (Anpassungen für die Umrechnung in Kreditäquivalenzbeträge) 24.136  

19 
Andere außerbilanzielle Risikopositionen (Summe der Zeilen 17 
und 18) 

8.444  

Gemäß Artikel 429 Absätze 7 und 14 CRR ausgenommene Risikopositionen (bilanziell und außerbi-
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lanziell) 

EU-19a 
(Gemäß Artikel 429 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aus-
genommene gruppeninterne Risikopositionen (Einzelbasis) (bilanzi-
ell und außerbilanziell))  

0  

EU-19b 
(Gemäß Artikel 429 Absatz 14 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aus-
genommene Risikopositionen (bilanziell und außerbilanziell)) 

0  

Eigenkapital und Gesamtrisikopositionen 

20 Kernkapital 29.351  

21 
Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote (Sum-
me der Zeilen 3, 11, 16, 19, EU-19a und EU-19b) 

387.184  

Verschuldungsquote 

22 Verschuldungsquote 7,58  

Anwendung von Übergangsbestimmungen und Wert ausgebuchter Treuhandpositionen 

EU-23 
Anwendung von Übergangsbestimmungen für die Definition der Ka-
pitalmessgröße 

ja  

EU-24 
Wert ausgebuchter Treuhandpositionen gemäß Artikel 429 Absatz 13 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

0  

Tabelle: Einheitliches Offenlegungsschema für die Verschuldungsquote (LRCom) 

 

Zeile 
LRSpl  

  

Risikopositionswerte 
der CRR-

Verschuldungsquote 
TEUR 

EU-1 
Bilanzielle Risikopositionen insgesamt (ohne Derivate, Wertpapierfi-
nanzierungsgeschäfte (SFT), und ausgenommene Risikopositionen), 
davon: 

378.514  

EU-2 Risikopositionen des Handelsbuchs 0  

EU-3 Risikopositionen des Anlagebuchs, davon: 378.514  

EU-4 Gedeckte Schuldverschreibungen 0  

EU-5 
Risikopositionen, die wie Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten 
behandelt werden 

48.390  

EU-6 

Risikopositionen gegenüber regionalen Gebietskörperschaften, mul-
tilateralen Entwicklungsbanken, internationalen Organisationen und 
öffentlichen Stellen, die NICHT wie Risikopositionen gegenüber Zent-
ralstaaten behandelt werden 

0  

EU-7 Institute 19.575  

EU-8 Durch Grundpfandrechte auf Immobilien besichert 93.454  

EU-9 Risikopositionen aus dem Mengengeschäft 18.637  

EU-10 Unternehmen 104.166  

EU-11 Ausgefallene Positionen 4.726  

EU-12 
Andere Forderungsklassen (z. B. Beteiligungspositionen, Verbrie-
fungs-Risikopositionen und sonstige Aktiva, die keine Kreditver-
pflichtungen sind) 

89.566  

Tabelle: Aufschlüsselung von bilanziellen Risikopositionen (ohne Derivate, Wertpapierfinanzie-

rungsgeschäfte (SFT) und ausgenommen Risikopositionen) – (LRSpl) 
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Anhang 1Anhang 1Anhang 1Anhang 1    

31.12.2015 
 
Euro 

(A) BETRAG AM TAG 
DER OFFENLEGUNG 

(B) VERWEIS AUF 
ARTIKEL IN DER 
VERORDNUNG (EU) 
Nr. 575/2013 

(C) BETRÄGE, DIE 
DER BEHANDLUNG 
VOR DER VERORD-
NUNG (EU) Nr. 
575/2013 UNTER-
LIEGEN ODER VOR-
GESCHRIEBENER 
RESTBETRAG GE-
MÄß VERORDNUNG 
(EU) Nr. 575/2013 

HARTES KERNKAPITAL: INSTRUMENTE UND 
RÜCKLAGEN 

1 Kapitalinstrumente und das mit ihnen ver-
bundene Agio k.A. 

26 (1), 27, 28, 29, 
Verzeichnis der EBA 
gemäß Artikel 26 
Absatz 3 

 

1a davon: Art des Finanzinstruments 1 
k.A. 

Verzeichnis der EBA 
gemäß Artikel 26 
Absatz 3 

 

1b davon: Art des Finanzinstruments 2 
k.A. 

Verzeichnis der EBA 
gemäß Artikel 26 
Absatz 3 

 

1c davon: Art des Finanzinstruments 3 
k.A. 

Verzeichnis der EBA 
gemäß Artikel 26 
Absatz 3 

 

2 Einbehaltene Gewinne 19.750.737,44 26 (1) (c)  

3 Kumuliertes sonstiges Ergebnis (und sonstige 
Rücklagen, zur Berücksichtigung nicht reali-
sierter Gewinne und Verluste nach den an-
wendbaren Rechnungslegungsstandards) 

k.A. 
26 (1)  

3a Fonds für allgemeine Bankrisiken 9.600.000,00 26 (1) (f)  

4 Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 
Absatz 3 zuzüglich des mit ihnen verbunde-
nen Agios, dessen Anrechnung auf das CET1 
ausläuft 

k.A. 
486 (2) 

k.A. 

 Staatliche Kapitalzuführungen mit Bestands-
schutz bis 1. Januar 2018 

k.A. 
483 (2) 

k.A. 

5 Minderheitsbeteiligungen (zulässiger Betrag 
in konsolidiertem CET1) 

k.A. 
84, 479, 480 

k.A. 

5a Von unabhängiger Seite geprüfte Zwischen-
gewinne, abzüglich aller vorhersehbaren 
Abgaben oder Dividenden 

k.A. 
26 (2) 

 

6 Hartes Kernkapital (CET1) vor regulatorischen 
Anpassungen 

29.350.737,44  
k.A. 

Hartes Kernkapital (CET1): regulatorische Anpassungen 

7 Zusätzliche Bewertungsanpassungen (negati-
ver Betrag) 

k.A. 
34, 105  

8 Immaterielle Vermögenswerte (verringert um 
entsprechende Steuerschulden) (negativer 
Betrag) 

-19,60 
36 (1) (b), 37, 472 (4) 

-29,40 
 

9 In der EU: leeres Feld    
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10 Von der künftigen Rentabilität abhängige 
latente Steueransprüche, ausgenommen 
derjenigen, die aus temporären Differenzen 
resultieren (verringert um entsprechende 
Steuerschulden, wenn die Bedingungen von 
Artikel 38 Absatz 3 erfüllt sind) (negativer 
Betrag) 

k.A. 

36 (1) (c), 38, 472 (5) 

k.A. 

11 Rücklagen aus Gewinnen oder Verlusten aus 
zeitwertbilanzierten Geschäften zur Absiche-
rung von Zahlungsströmen 

k.A. 
33 (a) 

 

12 Negative Beträge aus der Berechnung der 
erwarteten Verlustbeträge 

k.A. 
36 (1) (d), 40, 159, 
472 (6) k.A. 

13 Anstieg des Eigenkapitals, der sich aus ver-
brieften Aktiva ergibt (negativer Betrag) 

k.A. 
32 (1) 

 

14 Durch Veränderungen der eigenen Bonität 
bedingte Gewinne oder Verluste aus zum 
beizulegenden Zeitwert bewerteten eigenen 
Verbindlichkeiten 

k.A. 
33 (b) 

 

15 Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leis-
tungszusage (negativer Betrag) 

k.A. 
36 (1) (e), 41, 472 (7) 

k.A. 

16 Direkte und indirekte Positionen eines Insti-
tuts in eigenen Instrumenten des harten 
Kernkapitals (negativer Betrag) 

k.A. 
36 (1) (f), 42, 472 (8) 

k.A. 

17 Positionen in Instrumenten des harten Kern-
kapitals von Unternehmen der Finanzbranche, 
die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Insti-
tut eingegangen sind, die dem Ziel dient, 
dessen Eigenmittel künstlich zu erhöhen 
(negativer Betrag) 

k.A. 

36 (1) (g), 44, 472 (9) 

k.A. 

18 Direkte und Indirekte Positionen des Instituts 
In Instrumenten des harten Kernkapitals von 
Unternehmen der Finanzbranche, an denen 
das Institut keine wesentliche Beteiligung hält 
(mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer 
Verkaufspositionen) (negativer Betrag) 

k.A. 

36 (1) (h), 43, 45, 46, 
49 (2) (3), 79, 472 
(10) k.A. 

19 Direkte, indirekte und synthetische Positionen 
des Instituts in Instrumenten des harten 
Kernkapitals von Unternehmen der Finanz-
branche, an denen das Institut eine wesentli-
che Beteiligung hält (mehr als 10 % und ab-
züglich anrechenbarer Verkaufspositionen) 
(negativer Betrag) 

k.A. 

36 (1) (i), 43, 45, 47, 
48 (1) (b), 49 (1) bis 
(3), 79, 470, 472 (11) 

k.A. 

20 In der EU: leeres Feld    

20a Forderungsbetrag aus folgenden Posten, 
denen ein Risikogewicht von 1 250 % zuzu-
ordnen ist, wenn das Institut als Alternative 
jenen Forderungsbetrag vom Betrag der Pos-
ten des harten Kernkapitals abzieht 

k.A. 

36 (1) (k) 

 

20b davon: qualifizierte Beteiligungen außerhalb 
des Finanzsektors (negativer Betrag) 

k.A. 
36 (1) (k) (i), 89 bis 
91  

20c davon: Verbriefungspositionen (negativer 
Betrag) 

k.A. 36 (1) (k) (ii) 243 (1) 
(b) 244 (1) (b) 258 

 

20d davon: Vorleistungen (negativer Betrag) k.A. 36 (1) (k) (iii), 379 (3) 
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21 Von der künftigen Rentabilität abhängige 
latente Steueransprüche, die aus temporären 
Differenzen resultieren (über dem Schwellen-
wert von 10 %, verringert um entsprechende 
Steuerschulden, wenn die Bedingungen von 
Artikel 38 Absatz 3 erfüllt sind) (negativer 
Betrag) 

k.A. 36 (1) (c), 38, 48 (1) 
(a), 470, 472 (5) 

 

22 Betrag, der über dem Schwellenwert von 15 % 
liegt (negativer Betrag) 

k.A. 48 (1)  

23 davon: direkte und indirekte Positionen des 
Instituts in Instrumenten des harten Kernka-
pitals von Unternehmen der Finanzbranche, 
an denen das Institut eine wesentliche Betei-
ligung hält 

k.A. 36 (1) (i), 48 (1) (b), 
470, 472 (11) 

 

24 In der EU: leeres Feld    

25 davon: von der künftigen Rentabilität abhän-
gige latente Steueransprüche, die aus tempo-
rären Differenzen resultieren 

k.A. 36 (1) (C), 38, 48 (1) 
(a), 470, 472 (5) 

 

25a Verluste des laufenden Geschäftsjahres (ne-
gativer Betrag) 

k.A. 36 (1) (a), 472 (3)  

25b Vorhersehbare steuerliche Belastung auf 
Posten des harten Kernkapitals (negativer 
Betrag) 

k.A. 36 (1) (I)  

26 Regulatorische Anpassungen des harten 
Kernkapitals in Bezug auf Beträge, die der 
Vor-CRR-Behandlung unterliegen 

k.A. k.A.  

26a Regulatorische Anpassungen im Zusammen-
hang mit nicht realisierten Gewinnen und 
Verlusten gemäß Artikel 467 und 468 

k.A. k.A.  

 davon: ... Abzugs- und Korrekturposten für 
nicht realisierte Verluste 1 

k.A. 467  

 davon: ... Abzugs- und Korrekturposten für 
nicht realisierte Verluste 2 

k.A. 467  

 davon: ... Abzugs- und Korrekturposten für 
nicht realisierte Gewinne 1 

k.A. 468  

 davon: ... Abzugs- und Korrekturposten für 
nicht realisierte Gewinne 2 

k.A. 468  

26b Vom harten Kernkapital in Abzug zu bringen-
der oder hinzuzurechnender Betrag In Bezug 
auf zusätzliche Abzugs- und Korrekturposten 
und gemäß der Vor-CRR-Behandlung erfor-
derliche Abzüge 

k.A. 481  

27 Betrag der von den Posten des zusätzlichen 
Kernkapitals in Abzug zu bringenden Posten, 
der das zusätzliche Kernkapital des Instituts 
überschreitet (negativer Betrag) 

-29,40 

36 (1) (j)  

28 Regulatorische Anpassungen des harten 
Kernkapitals (CET1) insgesamt -49,00 

 
-29,40 

29 Hartes Kernkapital (CET1) 29.350.688,44   

Zusätzliches Kernkapital (AT1): Instrumente 

30 Kapitalinstrumente und das mit ihnen ver-
bundene Agio 

k.A. 
51, 52  

31 davon: gemäß anwendbaren Rechnungsle-
gungsstandards als Eigenkapital eingestuft 

k.A. 
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32 davon: gemäß anwendbaren Rechnungsle-
gungsstandards als Passiva eingestuft 

k.A. 
  

33 Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 
Absatz 4 zuzüglich des mit ihnen verbunde-
nen Agios, dessen Anrechnung auf das AT1 
ausläuft 

k.A. 
486 (3)  

 Staatliche Kapitalzuführungen mit Bestands-
schutz bis 1. Januar 2018 

k.A. 
483 (3) 

k.A. 

34 Zum konsolidierten zusätzlichen Kernkapital 
zählende Instrumente des qualifizierten Kern-
kapitals (einschließlich nicht in Zelle 5 enthal-
tener Minderheitsbeteiligungen), die von 
Tochterunternehmen begeben worden sind 
und von Drittparteien gehalten werden 

k.A. 

85, 86, 480  

35 davon: von Tochterunternehmen begebene 
Instrumente, deren Anrechnung ausläuft 

k.A. 
486 (3) 

k.A. 

36 Zusätzliches Kernkapital (AT1) vor regula-
torischen Anpassungen 

k.A. 
 

k.A. 

Zusätzliches Kernkapital (AT1): regulatorische Anpassungen 

37 Direkte und indirekte Positionen eines Insti-
tuts in eigenen Instrumenten des zusätzlichen 
Kernkapitals (negativer Betrag) 

k.A. 
52 (1) (b), 56 (a), 57, 
475 (2) k.A. 

38 Positionen in Instrumenten des zusätzlichen 
Kernkapitals von Unternehmen der Finanz-
branche, die eine Überkreuzbeteiligung mit 
dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel 
dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhö-
hen (negativer Betrag) 

k.A. 

56 (b), 58, 475 (3) 

k.A. 

39 Direkte und Indirekte Positionen des Instituts 
In Instrumenten des zusätzlichen Kernkapi-
tals von Unternehmen der Finanzbranche, an 
denen das Institut keine wesentliche Beteili-
gung hält (mehr als 10 % und abzüglich anre-
chenbarer Verkaufspositionen) (negativer 
Betrag) 

k.A. 

56 (c), 59, 60, 79, 
475 (4) 

k.A. 

40 Direkte und indirekte Positionen des Instituts 
in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals 
von Unternehmen der Finanzbranche, an 
denen das Institut eine wesentliche Beteili-
gung hält (mehr als 10 % und abzüglich anre-
chenbarer Verkaufspositionen) (negativer 
Betrag) 

k.A. 

56 (d), 59, 79, 475 (4) 

k.A. 

41 Regulatorische Anpassungen des zusätzli-
chen Kernkapitals in Bezug auf Beträge, die 
der Vor-CRR-Behandlung und Behandlungen 
während der Übergangszeit unterliegen, für 
die Auslaufregelungen gemäß der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 gelten (d. h. CRR-
Restbeträge) 

-29,40 

  

41a Vom zusätzlichen Kernkapital in Abzug zu 
bringende Restbeträge in Bezug auf vom 
harten Kernkapital in Abzug zu bringende 
Posten während der Übergangszeit gemäß 
Artikel 472 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

-29,40 

472, 472(3)(a), 472 
(4), 472 (6), 472 (8) 
(a), 472 (9), 472 (10) 
(a), 472 (11) (a) 

 

 davon Zeile für Zeile aufzuführende Posten, z. 
B. materielle Zwischenverluste (netto), Imma-
terielle Vermögenswerte 

-29,40 
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41b Vom zusätzlichen Kernkapital in Abzug zu 
bringende Restbeträge in Bezug auf vom 
Ergänzungskapital in Abzug zu bringende 
Posten während der Übergangszeit gemäß 
Artikel 475 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

k.A. 

477, 477 (3), 477 (4) 
(a) 

 

 davon Zeile für Zeile aufzuführende Posten, z. 
B. Überkreuzbeteiligungen an Instrumenten 
des Ergänzungskapitals, direkte Positionen 
nicht wesentlicher Beteiligungen am Kapital 
anderer Unternehmen der Finanzbranche 
usw. 

k.A. 

  

41c Vom zusätzlichen Kernkapital in Abzug zu 
bringender oder hinzuzurechnender Betrag in 
Bezug auf zusätzliche Abzugs- und Korrektur-
posten und gemäß der Vor-CRR-Behandlung 
erforderliche Abzüge 

k.A. 

467, 468, 481  

 davon: ... mögliche Abzugs- und Korrektur-
posten für nicht realisierte Verluste 

k.A. 
467  

 davon: ... mögliche Abzugs- und Korrektur-
posten für nicht realisierte Gewinnes 

k.A. 
468  

 davon: ... k.A. 481  

42 Betrag der von den Posten des Ergänzungs-
kapitals in Abzug zu bringenden Posten, der 
das Ergänzungskapital des Instituts über-
schreitet (negativer Betrag) 

k.A. 
56 (e)  

42a Betrag der von den Posten des zusätzlichen 
Kernkapitals In Abzug zu bringenden Posten, 
der das zusätzliche Kernkapital des Instituts 
überschreitet und stattdessen beim harten 
Kernkapital abgezogen wird (positiver Betrag) 

29,40 

 

k.A. 

43 Regulatorische Anpassungen des zusätzli-
chen Kernkapitals (AT1) insgesamt k.A. 

 
k.A. 

44 Zusätzliches Kernkapital (AT1) k.A.   

45 Kernkapital (T1 = CET1 + AT1 ) 29.350.688,44   

Ergänzungskapital (T2): Instrumente und Rücklagen 

46 Kapitalinstrumente und das mit ihnen ver-
bundene Agio 

k.A. 
62, 63  

47 Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 
Absatz 5 zuzüglich des mit ihnen verbunde-
nen Agios, dessen Anrechnung auf das T2 
ausläuft 

k.A. 

486 (4) 

k.A. 

 Staatliche Kapitalzuführungen mit Bestands-
schutz bis 1. Januar 2018 

k.A. 
483 (4) 

k.A 

48 Zum konsolidierten Ergänzungskapital zäh-
lende qualifizierte Eigenmittelinstrumente 
(einschließlich nicht in den Zellen 5 bzw. 34 
enthaltener Minderheitsbeteiligungen und 
AT1-Instrumente), die von Tochterunterneh-
men begeben worden sind und von Drittpar-
teien gehalten werden 

k.A. 

87, 88, 480  

49 davon: von Tochterunternehmen begebene 
Instrumente, deren Anrechnung ausläuft 

k.A. 
486 (4) 

k.A. 

50 Kreditrisikoanpassungen 1.000.000,00 62 (c) und (d)  
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51 Ergänzungskapital (T2) vor regulatorischen 
Anpassungen 

1.000.000,00 
 

 
k.A. 

Ergänzungskapital (T2): regulatorische Anpassungen 

52 Direkte und indirekte Positionen eines Insti-
tuts in eigenen Instrumenten des Ergän-
zungskapitals und nachrangigen Darlehen 
(negativer Betrag) 

k.A. 

63 (b) (i), 66 (a), 67, 
477 (2) 

k.A. 

53 Positionen in Instrumenten des Ergänzungs-
kapitals und nachrangigen Darlehen von 
Unternehmen der Finanzbranche, die eine 
Überkreuzbeteiligung mit dem Institut einge-
gangen sind, die dem Ziel dient, dessen Ei-
genmittel künstlich zu erhöhen (negativer 
Betrag) 

k.A. 

66 (b), 68, 477 (3) 

k.A. 

54 Direkte und indirekte Positionen des Instituts 
in Instrumenten des Ergänzungskapitals und 
nachrangigen Darlehen von Unternehmen der 
Finanzbranche, an denen das Institut keine 
wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % 
und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositi-
onen) (negativer Betrag) 

k.A. 

66 (c), 69, 70, 79, 
477 (4) 

k.A. 

54a davon: neue Positionen, die keinen Über-
gangsbestimmungen unterliegen 

k.A. 
  

54b davon: Positionen, die vor dem 1. Januar 2013 
bestanden und Übergangsbestimmungen 
unterliegen 

k.A. 
 

k.A. 

55 Direkte und indirekte Positionen des Instituts 
in Instrumenten des Ergänzungskapitals und 
nachrangigen Darlehen von Unternehmen der 
Finanzbranche, an denen das Institut eine 
wesentliche Beteiligung hält (abzüglich anre-
chenbarer Verkaufspositionen) (negativer 
Betrag) 

k.A. 

66 (d), 69, 79, 477 (4) 

k.A. 

56 Regulatorische Anpassungen des Ergän-
zungskapitals in Bezug auf Beträge, die der 
Vor-CRR-Behandlung und Behandlungen 
während der Übergangszeit unterliegen, für 
die Auslaufregelungen gemäß der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 gelten (d. h. CRR-
Restbeträge) 

k.A. 

  

56a Vom Ergänzungskapital in Abzug zu bringen-
de Restbeträge in Bezug auf vom harten 
Kernkapital in Abzug zu bringende Posten 
während der Übergangszeit gemäß Artikel 
472 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

k.A. 

472, 472(3)(a), 472 
(4), 472 (6), 472 (8) 
(a), 472 (9), 472 (10) 
(a), 472 (11) (a) 

 

 davon Zeile für Zeile aufzuführende Posten, z. 
B. materielle Zwischenverluste (netto), imma-
terielle Vermögenswerte, Ausfälle von Rück-
stellungen für zu erwartende Verluste usw. 

k.A. 
  

56b Vom Ergänzungskapital in Abzug zu bringen-
de Restbeträge in Bezug auf vom zusätzlichen 
Kernkapital in Abzug zu bringende Posten 
während der Übergangszeit gemäß Artikel 
475 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

k.A. 

475, 475 (2) (a), 475 
(3), 475 (4) (a) 
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 davon Zeile für Zeile aufzuführende Posten, z. 
B. Überkreuzbeteiligungen an Instrumenten 
des zusätzlichen Kernkapitals, direkte Positi-
onen nicht wesentlicher Beteiligungen am 
Kapital anderer Unternehmen der Finanz-
branche usw. 

k.A. 

  

56c Vom Ergänzungskapital in Abzug zu bringen-
der oder hinzuzurechnender Betrag In Bezug 
auf zusätzliche Abzugs- und Korrekturposten 
und gemäß der Vor-CRR-Behandlung erfor-
derliche Abzüge 

k.A. 

467, 468, 481  

 davon: ... mögliche Abzugs- und Korrektur-
posten für nicht realisierte Verluste 

k.A. 
467  

 davon: ... möglicher Abzugs- und Korrektur-
posten für nicht realisierte Gewinne 

k.A. 
468  

 davon: ... k.A. 481  

57 Regulatorische Anpassungen des Ergän-
zungskapitals (T2) insgesamt k.A. 

 
k.A. 

58 Ergänzungskapital (T2) 1.000.000,00   

59 Eigenkapital insgesamt (TC = T1 + T2) 30.350.688,44   

59a Risikogewichtete Aktiva in Bezug auf Beträge, 
die der Vor-CRR-Behandlung und Behandlun-
gen während der Übergangszeit unterliegen, 
für die Auslaufregelungen gemäß der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 gelten (d. h. CRR-
Restbeträge) 

k.A. 

  

 davon: ... nicht vom harten Kernkapital in 
Abzug zu bringende Posten (Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013, Restbeträge) (Zeile für Zeile 
aufzuführende Posten, z. B. von der künftigen 
Rentabilität abhängige latente Steueransprü-
che, verringert um entsprechende Steuer-
schulden, indirekte Positionen in eigenen 
Instrumenten des harten Kernkapitals usw.) 

k.A. 

472, 472 (5), 472 (8) 
(b), 472 (10) (b), 472 
(11) (b) 

 

 davon: ... nicht von Posten des zusätzlichen 
Kernkapitals in Abzug zu bringende Posten 
(Verordnung (EU) Nr. 575/ 2013, Restbeträge) 
(Zeile für Zeile aufzuführende Posten, z. B. 
Überkreuzbeteiligungen an Instrumenten des 
Ergänzungskapitals, direkte Positionen nicht 
wesentlicher Beteiligungen am Kapital ande-
rer Unternehmen der Finanzbranche usw.) 

k.A. 

475, 475 (2) (b), 475 
(2) (c), 475 (4) (b) 

 

 davon: ... nicht von Posten des Ergänzungs-
kapitals in Abzug zu bringende Posten (Ver-
ordnung (EU) Nr. 575/ 2013, Restbeträge) 
(Zeile für Zeile aufzuführende Posten, z. B. 
indirekte Positionen in Instrumenten des 
eigenen Ergänzungskapitals, indirekte Positi-
onen nicht wesentlicher Beteiligungen am 
Kapital anderer Unternehmen der Finanz-
branche, indirekte Positionen wesentlicher 
Beteiligungen am Kapital anderer Unterneh-
men der Finanzbranche usw.) 

k.A. 

477, 477 (2) (b), 477 
(2) (c), 477 (4) (b) 

 

60 Risikogewichtete Aktiva insgesamt 240.101.575,56   
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Eigenkapitalquoten und -puffer 

61 Harte Kernkapitalquote (ausgedrückt als 
Prozentsatz des Gesamtforderungsbetrags) 12,22 

92 (2) (a), 465  

62 Kernkapitalquote (ausgedrückt als Prozent-
satz des Gesamtforderungsbetrags) 12,22 

92 (2) (b), 465  

63 Gesamtkapitalquote (ausgedrückt als Pro-
zentsatz des Gesamtforderungsbetrags) 12,64 

92 (2) (c)  

64 Institutsspezifische Anforderung an Kapital-
puffer (Mindestanforderung an die harte 
Kernkapitalquote nach Artikel 92 Absatz 1 
Buchstabe a, zuzüglich der Anforderungen an 
Kapitalerhaltungspuffer und antizyklische 
Kapitalpuffer, Systemrisikopuffer und Puffer 
für systemrelevante Institute (G-SRI oder A-
SRI), ausgedrückt als Prozentsatz des Ge-
samtforderungsbetrags) 

k.A. 

CRD 128, 129, 130  

65 davon: Kapitalerhaltungspuffer k.A.   

66 davon: antizyklischer Kapitalpuffer k.A.   

67 davon: Systemrisikopuffer k.A.   

67a davon: Puffer für global systemrelevante Insti-
tute (G-SRI) oder andere systemrelevante 
Institute (A-SRI) 

k.A. 
CRD 131  

68 Verfügbares hartes Kernkapital für die Puffer 
(ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtfor-
derungsbetrags) 

4,64 
CRD 128  

69 [in EU-Verordnung nicht relevant]    

70 [in EU-Verordnung nicht relevant]    

71 [in EU-Verordnung nicht relevant]    

Eigenkapitalquoten und -puffer 

72 Direkte und indirekte Positionen des Instituts 
in Kapitalinstrumenten von Unternehmen der 
Finanzbranche, an denen das Institut keine 
wesentliche Beteiligung hält (weniger als 10 
% und abzüglich anrechenbarer Verkaufspo-
sitionen) 

2.906.548,94 

36 (1) (h), 45, 46, 472 
(10), 56 (c), 59, 60, 
475 (4), 66 (C), 69, 
70, 477 (4), 

 

73 Direkte und indirekte Positionen des Instituts 
in Instrumenten des harten Kernkapitals von 
Unternehmen der Finanzbranche, an denen 
das Institut eine wesentliche Beteiligung hält 
(weniger als 10 % und abzüglich anrechenba-
rer Verkaufspositionen) 

2.000,00 

36 (1) (i), 45, 48, 470, 
472 (11 ) 

 

74 In der EU: leeres Feld    

75 Von der künftigen Rentabilität abhängige 
latente Steueransprüche, die aus temporären 
Differenzen resultieren (unter dem Schwel-
lenwert von 10 %, verringert um entspre-
chende Steuerschulden, wenn die Bedingun-
gen von Artikel 38 Absatz 3 erfüllt sind) 

k.A. 

36 (1) (c), 38, 48, 
470, 472 (5) 

 

Anwendbare Obergrenzen für die Einbeziehung von Wertberichtigungen in das Ergänzungskapital 

76 Auf das Ergänzungskapital anrechenbare 
Kreditrisikoanpassungen in Bezug auf Forde-
rungen, für die der Standardansatz gilt (vor 

1.000.000,00 

62  
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Anwendung der Obergrenze) 

77 Obergrenze für die Anrechnung von Kreditri-
sikoanpassungen auf das Ergänzungskapital 
im Rahmen des Standardansatzes 

2.652.865,23 
62  

78 Auf das Ergänzungskapital anrechenbare 
Kreditrisikoanpassungen in Bezug auf Forde-
rungen, für die der auf internen Beurteilungen 
basierende Ansatz gilt (vor Anwendung der 
Obergrenze) 

k.A. 

62  

79 Obergrenze für die Anrechnung von Kreditri-
sikoanpassungen auf das Ergänzungskapital 
im Rahmen des auf internen Beurteilungen 
basierenden Ansatzes 

k.A. 

62  

Eigenkapitalinstrumente, für die die Auslaufregelungen gelten (anwendbar nur vom 1. Januar 2014 bis 1. Januar 
2022) 
80 Derzeitige Obergrenze für CET1-Instrumente, 

für die die Auslaufregelungen gelten k.A. 
484 (3), 486 (2) und 
(5) 

 

81 Wegen Obergrenze aus CET1 ausgeschlosse-
ner Betrag (Betrag über Obergrenze nach 
Tilgungen und Fälligkeiten) 

k.A. 
484 (3), 486 (2) und 
(5) 

 

82 Derzeitige Obergrenze für AT1-Instrumente, 
für die die Auslaufregelungen gelten k.A. 

484 (4), 486 (3) und 
(5) 

 

83 Wegen Obergrenze aus AT1 ausgeschlosse-
ner Betrag (Betrag über Obergrenze nach 
Tilgungen und Fälligkeiten) 

k.A. 
484 (4), 486 (3) und 
(5) 

 

84 Derzeitige Obergrenze für T2-Instrumente, für 
die die Auslaufregelungen gelten 1.050.000,00 

484 (5), 486 (4) und 
(5) 

 

85 Wegen Obergrenze aus T2 ausgeschlossener 
Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgun-
gen und Fälligkeiten) 

k.A. 
484 (5), 486 (4) und 
(5) 

 

 

Tabelle: Art und Beträge der Eigenmittelelemente 

 

 


